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Der Gerichtshof bestätigt seine Rechtsprechung, nach der Fluggäste bei erheblich 
verspäteten Flügen eine Ausgleichsleistung beanspruchen können 

Erreichen die Fluggäste ihr Endziel drei Stunden oder mehr nach der geplanten Ankunft, können 
sie vom Luftfahrtunternehmen eine pauschale Ausgleichszahlung verlangen, es sei denn, die 

Verspätung ist auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen 

Das Unionsrecht1 sieht vor, dass Fluggäste im Fall einer Annullierung ihres Fluges eine pauschale 
Ausgleichszahlung erhalten können, die zwischen 250 Euro und 600 Euro beträgt. Im Urteil 
Sturgeon2 hat der Gerichtshof entschieden, dass die Fluggäste verspäteter Flüge den Fluggästen 
annullierter Flüge in Bezug auf ihren Anspruch auf Ausgleichsleistung gleichgestellt werden 
können. Erreichen sie ihr Endziel drei Stunden oder mehr nach der ursprünglich geplanten 
Ankunftszeit, können sie vom Luftfahrtunternehmen eine pauschale Ausgleichszahlung verlangen, 
es sei denn, die Verspätung ist auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen. 

Das Amtsgericht Köln (Deutschland) und der High Court of Justice (Vereinigtes Königreich) 
ersuchen um nähere Angaben zur Tragweite des Urteils Sturgeon. In der einen Rechtssache 
(C-581/10) ist das deutsche Gericht mit einem Rechtsstreit befasst, in dem Fluggäste gegen das 
Luftfahrtunternehmen Lufthansa klagen, weil ihr Flug gegenüber der ursprünglich geplanten 
Ankunftszeit um über 24 Stunden verspätet war. In der anderen Rechtssache (C-629/10) haben 
sich TUI Travel, British Airways, easyJet Airline und die International Air Transport Association 
(IATA) an die Gerichte des Vereinigten Königreichs gewandt, weil die Civil Aviation Authority 
(Behörde für die Zivilluftfahrt) sich weigert, ihrem Ersuchen stattzugeben, sie nicht zu 
Ausgleichszahlungen an Fluggäste verspäteter Flüge zu verpflichten. Zur Begründung hat diese 
unabhängige Behörde, die über die Einhaltung der Flugverkehrsregelung im Vereinigten 
Königreich wacht, ausgeführt, sie sei an das Urteil Sturgeon gebunden. 

In seinem heutigen Urteil bestätigt der Gerichtshof die von ihm im Urteil Sturgeon vorgenommene 
Auslegung des Unionsrechts. Er weist darauf hin, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung 
verlangt, die Situation der Fluggäste verspäteter Flüge in Bezug auf die Anwendung ihres 
Anspruchs auf Ausgleichsleistung als vergleichbar mit der Situation der Fluggäste anzusehen, 
deren Flug „in letzter Minute“ annulliert wurde, da sie ähnliche Unannehmlichkeiten hinnehmen 
müssen, nämlich einen Zeitverlust. 

Da die Fluggäste annullierter Flüge Anspruch auf eine Ausgleichsleistung haben, wenn ihr 
Zeitverlust drei Stunden oder mehr beträgt, entscheidet der Gerichtshof, dass den Fluggästen 
verspäteter Flüge ebenfalls ein Ausgleichsanspruch zusteht, wenn sie aufgrund einer 
Verspätung ihres Fluges einen solchen Zeitverlust erleiden, d. h., wenn sie ihr Endziel nicht 
früher als drei Stunden nach der vom Luftfahrtunternehmen ursprünglich geplanten 
Ankunftszeit erreichen. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine 
gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung oder großer Verspätung von Flügen (ABl. L 46, S. 1). 
2 Urteil des Gerichtshofs vom 19. November 2009, Sturgeon u. a. (C-402/07 und C-432/07); vgl. auch Pressemitteilung 
Nr. 102/09. 
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Mit dem Erlass dieser Rechtsvorschriften wollte der Unionsgesetzgeber die jeweiligen Interessen 
der Fluggäste und der Luftfahrtunternehmen zum Ausgleich bringen. Daher begründet eine 
solche Verspätung keinen Ausgleichsanspruch der Fluggäste, wenn das 
Luftfahrtunternehmen nachweisen kann, dass die große Verspätung auf außergewöhnliche 
Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären, also auf Umstände, die von dem 
Luftfahrtunternehmen tatsächlich nicht zu beherrschen sind. 

Der Gerichtshof führt weiter aus, dass das Erfordernis, die Fluggäste verspäteter Flüge zu 
entschädigen, mit dem Übereinkommen von Montreal3 vereinbar ist. Hierzu stellt der 
Gerichtshof fest, dass der Zeitverlust, der aufgrund der Verspätung eines Fluges entsteht, eine 
Unannehmlichkeit darstellt und kein Schaden im Sinne des Übereinkommens von Montreal ist. Die 
Pflicht zur Zahlung einer Ausgleichsleistung an die Fluggäste verspäteter Flüge wird infolgedessen 
nicht vom Geltungsbereich dieses Übereinkommens erfasst und ergänzt die darin vorgesehene 
Entschädigungsregelung. 

Diese Pflicht ist auch mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit vereinbar, der verlangt, dass den 
Fluggästen und den Luftfahrtunternehmen der jeweilige Umfang ihrer Rechte und Pflichten genau 
bekannt ist. 

Die Ausgleichspflicht steht ferner mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang, der 
besagt, dass die Handlungen der Unionsorgane nicht die Grenzen dessen überschreiten dürfen, 
was zur Erreichung der mit der betreffenden Regelung zulässigerweise verfolgten Ziele geeignet 
und erforderlich ist, und dass die verursachten Nachteile nicht außer Verhältnis zu den 
angestrebten Zielen stehen dürfen. Hierzu stellt der Gerichtshof fest, dass die Ausgleichspflicht 
nicht alle, sondern nur große Verspätungen betrifft. Zudem sind die Luftfahrtunternehmen nicht zu 
einer Ausgleichszahlung verpflichtet, wenn sie nachweisen können, dass die Annullierung oder die 
große Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht. 

Schließlich prüft der Gerichtshof die Anträge der betreffenden Luftfahrtunternehmen auf zeitliche 
Begrenzung der Wirkungen seines Urteils. Diese sind der Ansicht, dass eine Berufung auf das 
Unionsrecht als Rechtsgrundlage für Klagen von Fluggästen auf Ausgleichszahlung für Flüge, die 
vor dem Tag der Verkündung des vorliegenden Urteils verspätet gewesen seien, nur Fluggästen 
möglich sein sollte, die bereits vor diesem Tag eine Klage auf Ausgleichszahlung erhoben hätten. 

Darauf antwortet der Gerichtshof, dass die Wirkungen des vorliegenden Urteils nicht zeitlich 
zu begrenzen sind. 

 
HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über  
„Europe by Satellite“   (+32) 2 2964106 

                                                 
3 Übereinkommen von Montreal zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen 
Luftverkehr, unterzeichnet am 9. Dezember 1999 und im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt durch den 
Beschluss 2001/539/EG vom 5. April 2001 (ABl. L 194, S. 38). 

www.curia.europa.eu 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-581/10
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?

